
    

  

 

Postanschrift Berlin: Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

www.bundesfinanzministerium.de
 

 

   
    

 
POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    

  HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin 

  TEL +49 (0) 30 18 682-0 

    

  E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 

  DATUM 22. Dezember 2009 

     
  

Vorab per E-Mail 
 
Oberste Finanzbehörden  
der Länder 
 

   

         - Verteiler AO 1 - 
 

BETREFF  Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) 
BEZUG  TOP 9 der Sitzung AO II/2009; 

TOP 8 der Sitzung AO III/2009; 
TOP 12 der Sitzung AO IV/2009 
TOP 11 der Sitzung Bp III/2009 

GZ  IV A 3 - S 0062/08/10007-07 
DOK  2009/0849356 

 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder wird der Anwendungserlass zur Abgabenordnung vom 2. Januar 2008 (BStBl I S. 26), 

der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 30. Juli 2009 (BStBl I S. 807) geändert worden ist, 

mit sofortiger Wirkung wie folgt geändert: 

 

1. In der Aufzählung der Nr. 5 der Regelung zu § 30 wird der Punkt nach dem Spiegelstrich 

„- § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Wohnungseigentumsgesetzes“ durch ein Semikolon ersetzt und 

folgender Spiegelstrich angefügt: 

 

„- § 18 Abs. 3a Bundesverfassungsschutzgesetz (vgl. auch § 51 Abs. 3 Satz 3 AO).“ 

 

2. Die Nummer 3 der Regelung zu § 34 wird wie folgt gefasst: 

 

„3. Hat eine GmbH keinen Geschäftsführer (führungslose GmbH) und befindet sie sich 

nicht in Liquidation oder im Insolvenzverfahren, wird die Gesellschaft für den Fall, 

dass ihr gegenüber Willenserklärungen abgegeben oder Schriftstücke zugestellt 

werden, nach § 35 Abs. 1 GmbHG durch die Gesellschafter vertreten. Hat eine AG 

keinen Vorstand (führungslose AG) und befindet sie sich nicht in Liquidation oder 
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Willenserklärungen abgegeben oder Schriftstücke zugestellt werden, nach § 78 

Abs. 1 AktG durch den Aufsichtsrat vertreten. Diese Vertretung gilt auch für die 

Bekanntgabe von Steuerverwaltungsakten (vgl. zu § 122, Nr. 2.8.1). 

 

 Die besonderen Vertreter einer führungslosen GmbH oder AG sind allerdings nur 

Passivvertreter und dürfen grundsätzlich keine aktiven Handlungen vornehmen. 

Daher liegt keine umfassende gesetzliche Vertretung der Gesellschaft im Sinne des 

§ 34 Abs. 1 vor. Sobald aktive Handlungen der Gesellschaft - wie z. B. die Beglei-

chung einer Steuerschuld - erforderlich sind, müssen die besonderen Vertreter einen 

Geschäftsführer bzw. Vorstand bestellen. Gegebenenfalls kann die Finanzbehörde 

beim Registergericht auch die Bestellung eines Notgeschäftsführers beantragen. Von 

dieser Möglichkeit sollte aber nur Gebrauch gemacht werden, wenn kein Verfü-

gungsberechtigter i. S. d. § 35 vorhanden ist (vgl. zu § 35, Nr. 1), die Gesellschaft 

nicht vermögenslos ist und auch künftig Steuerverwaltungsakte gegenüber der 

Gesellschaft zu vollziehen sind. Das Amt des Notgeschäftsführers endet mit der 

Bestellung des ordentlichen Geschäftsführers, der Erledigung der dem Notgeschäfts-

führer zugewiesenen Aufgabe oder mit der Abberufung durch das bestellende 

Gericht. Zur Inanspruchnahme des bisherigen Geschäftsführers als Haftungsschuld-

ner vgl. zu § 69.“ 

 

3. Die Regelung zu § 85 wird wie folgt gefasst: 

 

„Zu § 85 - Besteuerungsgrundsätze: 

 

1. Das Gesetz unterscheidet nicht zwischen dem Steuerermittlungsverfahren, das der 

Festsetzung der Steuer gegenüber einem bestimmten Steuerpflichtigen dient, und 

dem Steueraufsichtsverfahren, in dem die Finanzbehörden gegenüber allen Steuer-

pflichtigen darüber wachen, dass die Steuern nicht verkürzt werden. Die Finanz-

behörden können sich sowohl bei Ermittlungen, die sich gegen einen bestimmten 

Steuerpflichtigen richten, als auch bei der Erforschung unbekannter Steuerfälle der 

Beweismittel des § 92 bedienen. Sie können mit der Aufdeckung und Ermittlung 

unbekannter Steuerfälle auch die Steuerfahndung beauftragen (§ 208 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 3). 

 

2. Die Finanzbehörde hat die Grundlagen der Besteuerung bei jeder Veranlagung ohne 

Rücksicht auf die Behandlung desselben Sachverhalts in Vorjahren selbstständig 

festzustellen und die Rechtslage neu zu beurteilen. Sie ist an die Sach- oder Rechts-

behandlung in früheren Veranlagungszeiträumen nicht gebunden. Etwas anderes gilt 

nur dann, wenn dem Steuerpflichtigen wirksam eine bestimmte Behandlung zuge-
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früheres Verhalten außerhalb einer Zusage einen Vertrauenstatbestand geschaffen 

hat (vgl. BFH-Urteil vom 30. 9. 1997 - IX R 80/94 - BStBl 1998 II, S. 771, m. w. 

N.). Fehlt es hieran, gebieten es die Grundsätze der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 

und der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, dass die Finanzbehörde eine als falsch 

erkannte Auffassung vom frühestmöglichen Zeitpunkt an aufgibt, auch wenn der 

Steuerpflichtige auf sie vertraut haben sollte. Diese Verpflichtung besteht auch, 

wenn die fehlerhafte Auffassung in einem Prüfungsbericht niedergelegt worden ist 

oder wenn die Finanzbehörde über eine längere Zeitspanne eine rechtsirrige, für den 

Steuerpflichtigen günstige Auffassung vertreten hat. Die Finanzbehörde ist selbst 

dann nicht an eine bei einer früheren Veranlagung zugrunde gelegte Auffassung 

gebunden, wenn der Steuerpflichtige im Vertrauen darauf disponiert hat (vgl. BFH-

Urteil vom 21. 10. 1992 - X R 99/88 - BStBl 1993 II, S. 289, m. w. N.). 

 

3. Die Finanzbehörde kann nach pflichtgemäßem Ermessen „betriebsnahe Veran-

lagungen“ durchführen. Die betriebsnahen Veranlagungen gehören zum Steuer-

festsetzungsverfahren, wenn sie ohne Prüfungsanordnung mit Einverständnis des 

Steuerpflichtigen an Ort und Stelle durchgeführt werden; es gelten die allgemeinen 

Verfahrensvorschriften über Besteuerungsgrundsätze und Beweismittel (§§ 85, 88 

und 90 ff.). Eine betriebsnahe Veranlagung bewirkt keine Ablaufhemmung nach 

§ 171 Abs. 4 (BFH-Urteil vom 6.7.1999 - VIII R 17/97 - BStBl 2000 II, S. 306). 

 

4. Der gesetzliche Auftrag „sicherzustellen“, dass Steuern nicht verkürzt werden usw., 

weist auf die Befugnis zu Maßnahmen außerhalb eines konkreten Besteuerungsver-

fahrens hin. So sind den Finanzbehörden allgemeine Hinweise an die Öffentlichkeit 

oder ähnliche vorbeugende Maßnahmen gegenüber Einzelnen zur Erfüllung des 

gesetzlichen Auftrags gestattet. Auf der Grundlage des § 85 können auch im Wege 

der Amtshilfe andere Behörden ersucht werden, Aufträge nur zu erteilen, wenn eine 

von der Finanzbehörde erteilte Bescheinigung in Steuersachen die Bewertung er-

möglicht, dass der Bewerber seinen steuerlichen Pflichten im Wesentlichen nach-

kommt. Wegen der allgemeinen Mitteilungspflicht von Behörden und Rundfunkan-

stalten wird auf die Mitteilungsverordnung hingewiesen.“  

 

4. Die Regelung zu § 122 wird wie folgt geändert: 

 

 a) Im letzten Satz der Nummer 1.1.2 wird die Angabe „zu § 124, Nr. 1“ durch die 

Angabe „zu § 124, Nrn. 5 und 6“ ersetzt. 

 

 b) Die Nummer 2.8.1 wird durch folgende Nummern ersetzt: 
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ihrer Geschäftsanschrift bekannt zu geben. Die Angabe des gesetzlichen 

Vertreters als Bekanntgabeadressat ist nicht erforderlich (BFH-Beschluss 

vom 7.8.1970 - VI R 24/67 - BStBl II, S. 814). 

 

Beispiel: 

Anschriftenfeld (Steuerschuldner als Inhaltsadressat, 

Bekanntgabeadressat und Empfänger): 

Müller GmbH 

Postfach 67 00 

40210 Düsseldorf 

(Angaben wie „z. H. des Geschäftsführers Müller“ o. Ä. sind nicht 

erforderlich.) 

 

Zur Bekanntgabe an namentlich genannte Vertreter vgl. Nrn. 1.5.2 und 

1.5.3. 

 

2.8.1.2 Eine führungslose GmbH, die sich nicht in Liquidation oder im Insolvenz-

verfahren befindet, wird nach § 35 Abs. 1 GmbHG durch ihre Gesellschaf-

ter vertreten, soweit ihr gegenüber u. a. Steuerverwaltungsakte bekannt 

gegeben oder zugestellt werden. Eine führungslose AG, die sich nicht in 

Liquidation oder im Insolvenzverfahren befindet, wird nach § 78 Abs. 1 

AktG durch ihren Aufsichtsrat vertreten, soweit ihr gegenüber u. a. Steuer-

verwaltungsakte bekannt gegeben oder zugestellt werden. Vgl. zu § 34, 

Nr. 3. Solange die führungslose Gesellschaft über eine Geschäftsadresse 

verfügt, können ihr Steuerbescheide weiterhin unter dieser Anschrift 

bekannt gegeben werden. Ein Hinweis auf die besondere gesetzliche Ver-

tretung der Gesellschaft durch die Gesellschafter bzw. den Vorstand ist nur 

erforderlich, wenn keine Geschäftsanschrift mehr besteht und die Bekannt-

gabe an die Gesellschafter bzw. die Aufsichtsratsmitglieder unter ihrer 

persönlichen Anschrift erfolgen soll.“ 

 

5. Die Regelungen zu § 124 werden wie folgt gefasst: 

 

„Zu § 124 - Wirksamkeit des Verwaltungsakts: 

 

1. Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er bekannt gegeben 

wird. Maßgebend ist nicht die Aktenverfügung der Finanzbehörde, sondern die 

Fassung, die dem Beteiligten zugegangen ist. 
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anzuwendenden § 133 BGB nicht darauf an, was die Finanzbehörde mit ihren 

Erklärungen gewollt hat, sondern darauf, wie der Betroffene nach den ihm 

bekannten Umständen den materiellen Gehalt der Erklärungen unter Berücksich-

tigung von Treu und Glauben verstehen konnte. Im Zweifel ist das den Steuerpflich-

tigen weniger belastende Auslegungsergebnis vorzuziehen (BFH-Urteil vom 

27.11.1996 - X R 20/95 - BStBl II 1997, S. 791). 

 

2. Weicht der bekannt gegebene Verwaltungsakt von der Aktenverfügung ab, so liegt 

i. d. R. ein Schreib- oder Übertragungsfehler vor, der gem. § 129 berichtigt werden 

kann. Sind die Voraussetzungen des § 129 nicht gegeben, hat die Finanzbehörde alle 

Möglichkeiten einer Rücknahme, des Widerrufs, der Aufhebung oder Änderung des 

Verwaltungsaktes zu prüfen. 

 

3. Bis zur Bekanntgabe wird der Verwaltungsakt nicht wirksam. Er kann daher bis zu 

diesem Zeitpunkt rückgängig gemacht oder abgeändert werden, ohne dass die 

Voraussetzungen der §§ 130, 131 oder der §§ 172 ff. vorliegen müssen. 

 

4. Eine wirksame Bekanntgabe setzt voraus, dass der zum Erlass befugte Bedienstete 

diese veranlasst und dass er mit dem Willen handelt, den Bescheid bekannt zu geben 

(BFH-Urteil vom 24.11.1988 - V R 123/83 - BStBl II 1989, S. 344). Der Bekanntga-

bewille wird dadurch gebildet, dass der zeichnungsberechtigte Bedienstete die 

Aktenverfügung des Verwaltungsakts abschließend zeichnet und den Versand des 

Verwaltungsakts veranlasst oder dass die Bescheiderteilung in anderer Form 

abschließend veranlasst und die Versendung des Bescheides angewiesen wird. 

 

5. Der Bekanntgabewille kann aufgegeben werden. Die Aufgabe des Willens der 

Finanzbehörde zur Bekanntgabe eines Verwaltungsakts führt aber nur dann zu 

dessen Unwirksamkeit, wenn der Wille aufgegeben wird, bevor der Bescheid den 

Herrschaftsbereich der Verwaltung verlassen hat; die Rechtzeitigkeit der Aufgabe 

des Bekanntgabewillens muss in den Akten hinreichend klar und eindeutig doku-

mentiert sein (BFH-Urteil vom 23.8.2000 - X R 27/98 - BStBl II 2001, S. 662). Der 

Empfänger des Verwaltungsaktes ist unverzüglich schriftlich über die Aufgabe des 

Bekanntgabewillens zu unterrichten. Es ist unerheblich, wenn der Empfänger diese 

Mitteilung erst nach Zugang des Verwaltungsakts erhält. Der Aufgabe des Bekannt-

gabewillens kommt keine Bedeutung mehr zu, wenn der Verwaltungsakt den Herr-

schaftsbereich der Finanzbehörde bereits verlassen hat (BFH-Urteil vom 12.8.1996 

- VI R 18/94 - BStBl II 1996, S. 627).  
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wird ein Verwaltungsakt aber auch dann nicht wirksam, wenn die Finanzbehörde 

dem Empfänger vor oder spätestens mit der Bekanntgabe des Verwaltungsakts mit-

teilt, dieser Bescheid solle nicht gelten (vgl. BFH-Urteil vom 28.5.2009 - III R 84/06 

- BStBl 2009 II, S. 949). Wurde der Verwaltungsakt mit einfachem Brief versandt, 

ist ein solcher Widerruf auch dann bis zum Ablauf des nach § 122 Abs. 2 fingierten 

Bekanntgabetages möglich, wenn der Verwaltungsakt dem Empfänger tatsächlich 

früher zugegangen sein sollte (vgl. BFH-Urteil vom 18.8.2009 - X R 25/06 - BStBl 

2009 II, S. 965). Der Widerruf bedarf nicht der Schriftform, er muss aber in den 

Akten hinreichend klar und eindeutig dokumentiert sein.“ 

 

6. Nach der Nummer 7 der Regelung zu § 165 wird folgende neue Nummer 8 eingefügt: 

 

„8. Soweit wegen der Frage der Vereinbarkeit einer Rechtsnorm mit dem Grundgesetz 

eine Steuer nach § 165 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 3 und 4 vorläufig festgesetzt worden ist, 

sind Steuerbescheide auch dann nach § 165 Abs. 2 zu ändern, wenn das Bundes-

verfassungsgericht oder der Bundesfinanzhof die streitige Frage dadurch entschei-

det, dass das Gericht die vom Vorläufigkeitsvermerk erfasste Rechtsnorm entgegen 

der bisherigen Verwaltungsauffassung auslegt, diese Auslegung zu einer Steuer-

minderung führt und im Fall eines Urteils des Bundesfinanzhofs dieses über den 

entschiedenen Einzelfall hinaus anzuwenden ist." 

 

 Die bisherigen Nummern 8 und 9 werden Nummern 9 und 10. 

 

7. Die Nummer 10 der Regelung zu § 173 wird wie folgt gefasst: 

 

„10. Anwendung des § 173 in Feststellungsfällen 

 

10.1 Nach § 181 Abs. 1 Satz 1 gilt § 173 für die gesonderte Feststellung von Besteu-

erungsgrundlagen sinngemäß. Bei einem Feststellungsbescheid kommt es dem-

zufolge für die Frage der Zulässigkeit einer Änderung nach § 173 Abs. 1 darauf 

an, ob die neuen Tatsachen oder Beweismittel sich zu Gunsten oder zu Ungunsten 

des Steuerpflichtigen auswirken, dem der Gegenstand der Feststellung zuzurech-

nen ist. Dabei kommt es nur auf die Änderungen der festgestellten Besteuerungs-

grundlagen selbst an, nicht auf die steuerlichen Auswirkungen in den Folgebe-

scheiden (vgl. BFH-Urteil vom 24.6.2009 - IV R 55/06 - BStBl 2009 II, S. 950).  

 

10.2 Hierbei ist zu unterscheiden, ob die Feststellung auf einen Betrag oder auf eine 

Eigenschaft/rechtliche Qualifikation lautet.  
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Einkünfte etc.), ist bei Anwendung des § 173 Abs. 1 auf die Änderungen dieses 

Betrags abzustellen. Erfolgt eine gesonderte Feststellung auch einheitlich (§ 179 

Abs. 2 Satz 2), ist hierbei nicht auf die Verhältnisse der Gesellschaft/Gemein-

schaft insgesamt, sondern auf die Verhältnisse jedes einzelnen Feststellungs-

beteiligten individuell abzustellen.  

 

Bei einer nachträglich bekannt gewordenen, steuerrechtlich beachtlichen Gewinn-

verteilungsabrede sind die Voraussetzungen des § 173 Abs. 1 Nr. 1 erfüllt, soweit 

sich die Gewinnanteile erhöhen. Der Bescheid ist nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 zu 

ändern, soweit sich die Gewinnanteile verringern. Auf ein grobes Verschulden am 

nachträglichen Bekanntwerden einer Gewinnverteilungsabrede kommt es dabei 

nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 nicht an, weil die nachträglich bekannt gewordene 

Gewinnverteilungsabrede zugleich bei dem Feststellungsbeteiligten, dessen 

Gewinnanteil sich erhöht, eine Tatsache i. S. des § 173 Abs. 1 Nr. 1 ist (BFH-

Urteil vom 24. 6. 2009 - IV R 55/06 - BStBl 2009 II, S. 950). 

 

10.2.2 Werden zu einer Feststellung, die nicht betragsmäßige Besteuerungsgrundlagen, 

sondern eine Eigenschaft oder rechtliche Bewertung zum Gegenstand hat (z. B. 

Art der Einkünfte, Grundstücksart, Zurechnung des Grundstücks), neue Tatsachen 

oder Beweismittel bekannt, findet § 173 Abs. 1 Nr. 2 Anwendung, wenn der 

Steuerpflichtige die Änderung des Feststellungsbescheids begehrt. In diesem Fall 

ist die Änderung daher nur zulässig, wenn den Steuerpflichtigen kein grobes 

Verschulden am nachträglichen Bekanntwerden der Tatsachen oder Beweismittel 

trifft; § 173 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 bleibt unberührt. § 173 Abs. 1 Nr. 1 kommt 

dagegen zur Anwendung, wenn das Finanzamt von Amts wegen tätig wird (vgl. 

das zur Frage der Änderung der Artfeststellung für ein Grundstück ergangene 

BFH-Urteil vom 16. 9. 1987 - II R 178/85 - BStBl 1988 II, S. 174).“ 

 

8. Die Regelung zu § 198 wird wie folgt geändert: 

 

 a) In der Nummer 1 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Ein Aktenstudium, das vor dem in der Betriebsprüfungsanordnung genannten Termin 

des Beginns der Prüfung durchgeführt wird, gehört hingegen noch zu den Prüfungs-

vorbereitungen (BFH-Urteil vom 8.7.2009 - XI R 64/07 - BStBl 2010 II, S. 4).“ 

 

 b)  Die Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

 

   „Zur Ablaufhemmung vgl. zu § 171, Nr. 3“ 
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9.  Die Nummer 70.2.3 der Regelung zu § 233a wird wie folgt gefasst: 

 

 „70.2.3 Werden in einer Endrechnung oder der zugehörigen Zusammenstellung die vor 

der Leistung vereinnahmten Teilentgelte und die auf sie entfallenden Umsatz-

steuerbeträge nicht abgesetzt oder angegeben, so hat der Unternehmer den 

gesamten in der Endrechnung ausgewiesenen Steuerbetrag an das Finanzamt 

abzuführen. Der Unternehmer schuldet die in der Endrechnung ausgewiesene 

Steuer, die auf die vor Ausführung der Leistung vereinnahmten Teilentgelte 

entfällt, nach § 14c Abs. 1 UStG. Erteilt der Unternehmer dem Leistungs-

empfänger nachträglich eine berichtigte Endrechnung, die den Anforderungen 

des § 14 Abs. 5 Satz 2 UStG genügt, so kann er die von ihm geschuldete Steuer 

in dem Besteuerungszeitraum berichtigen, in dem die berichtigte Endrechnung 

erteilt wird (vgl. Abschn. 187 Abs. 10 Satz 5 und 223 Abs. 9 UStR 2008). Hat 

der Unternehmer die aufgrund der fehlerhaften Endrechnung nach § 14c Abs. 1 

UStG geschuldete Steuer nicht in seiner Umsatzsteuer-Voranmeldung berück-

sichtigt, kann die Nachforderung dieser Steuer im Rahmen der Steuerfestsetzung 

für das Kalenderjahr zur Festsetzung von Nachzahlungszinsen gemäß § 233a 

führen, wenn der Unternehmer die Endrechnung erst in einem auf das Kalender-

jahr der ursprünglichen Rechnungserteilung folgenden Kalenderjahr berichtigt 

hat.  

 

Die Erhebung von Nachzahlungszinsen ist in derartigen Fällen nicht sachlich 

unbillig (BFH-Urteil vom 19.3.2009 -V R 48/07- BStBl 2010 II, S. 92). Aus 

Vertrauensschutzgründen können in derartigen Fällen die festgesetzten 

Nachzahlungszinsen aber erlassen werden, wenn fehlerhafte Endrechnungen bis 

zum 22. Dezember 2009 gestellt wurden und der Unternehmer nach Aufdeckung 

seines Fehlers sogleich eine berichtigte Endrechnung erteilt hat.“ 

 

10. Die Regelung zu § 350 wird wie folgt geändert: 

 

 a) In der Nummer 2 werden die Wörter „oder von Körperschaftsteuer“ gestrichen. 

 

 b) In der Nummer 3 wird der letzte Satz gestrichen. 

 

 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

 

Im Auftrag  


